
Arbeitsrechtliche Mandate  
 
Mandant: 

Name und Vorname:   

Anschrift:   

Geburtsdatum:   

Telefon/ Mobil:   

E-Mail:   

Möchten Sie Ihre Post per E-Mail erhalten?  Ja   Nein  

Vorsteuerabzugsberechtigung:   Ja   Nein  
 
Rechtschutzversicherung: 

Name der Versicherung:   

Versicherungsnehmer:   

Versicherungs-Nr.:    
 
Gegner: 

Name und Vorname:   

Anschrift:   

Geburtsdatum:   

Telefon/ Mobil:   

E-Mail:   
 
Hinweis nach § 49b V BRAO 
Die für unsere Tätigkeit zu erhebenden Gebühren richten sich nach dem Gegen-
standswert. Die Höhe des Gegenstandswertes richtet sich in vermögensrechtlichen 
Streitigkeiten nach dem wirtschaftlichen Interesse des Mandanten. Im gerichtlichen 
Verfahren wird der Gegenstandswert durch das Gericht festgesetzt. Bei geringen Ge-
genstandswerten kann der gesetzliche Gebührenanspruch das wirtschaftliche Inte-
resse des Auftraggebers übersteigen.  
 
Arbeitsrecht – Hinweis nach § 12 ArbGG 
Ein Kostenerstattungsanspruch gegen die andere Prozesspartei besteht bei Rechts-
streiten vor dem Arbeitsgericht in erster Instanz nicht. Die durch die Tätigkeit der 
Rechtsanwälte Neukam & Weber entstehenden Gebühren und Auslagen erster In-
stanz trage ich als Auftraggeber in jedem Fall selbst 
 
 
    
(Ort, Datum)  (Unterschrift)  


